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Art . LXX X VII ,

Acht und achtzigſtens . Ein ſolch eingekaufter

Meiſter kan zwar Jungen und Geſellen in der Zunft hal⸗

ten und foͤrderen ; Jedoch iſt ihme nicht erlaubt , im Land

zu Schaden Unſerer zuͤnftigen Unterthanen zu arbeiten .
Art . LXXXIX ,

Neun und achtzigſtens : Ehe und bevor der jun⸗

ge Meiſter das⸗ihn betreffende Meiſter⸗Geld vollkommen

erleget hat , iſt ihme bey 5. A. Strafe nicht geſtattet gu

arbeiten ; Wuͤrde er aber ſolches vollſtaͤndig abgefuͤhrt ha⸗

ben ; So kan er alſogleich als Meiſter arbeiten , und ſein

Gewerb treiben , er ſeye geheurathet oder ledig , geſtalten

auf den Unterſchied des Stands weiter keine Ruckſicht zu

machen iſt , und Wir ſolchen aufgehoben haben wollen .

Art . XC .

Neunzigſtens . Von all fallendem Meiſter⸗ Geld
vorbehalten Wir Uns gnaͤdigſt die Helfte , und hat der

Zunft⸗Meiſter ſolche, wie ſie gefallen , bey denen Quar⸗

tal⸗Aufſchluͤſſen zu Unferer Fuͤrftlichen
Einnahm gegen

Quittung aufzulieferen .

Bi ſich die Meiſtere r a
ins beſondere zu verhalten haben .

Ae XCI

Ein und neunzigſtens : Verbieten Wir allen

Zuͤnften uͤberhaupt / und jeder ins beſondere , daß ſieſich

T 2 bey
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bey 10 . fl. von denen Zunft - Vorgeſetzten Uns allein zu

bezalender Strafe nicht unterfangen ſollen , Sachen fuͤr

die Zunft zu nemen , darinnen zu unterſuchen , zu erken —

nen und zu ſprechen , die nicht ohnmittelbar das Hand⸗

werk und deren Gebraͤuche angehen ; Dieſem zu Folge iſt

Art . XCII ,

Zwey und neunzigſtens , der Zunft und ihten

Vorgeſetzten zwarn erlaubt , wann ein Meiſter den an —

deren in Worten ſchimpfet , oder mit Hand⸗Anlegung be⸗
leidiget , oder einer Lugen ſtrafet , demſelben wegen gegen

die Zunft auſſer Acht gelaſſenen ſchuldigen Hochachtung in

dem erſten Fall 30. kr. in beeden letzteren Faͤllen aber 45. kr .

zur Warnung anzuſetzen, in denen⸗ mit Worten oder Hand⸗

Anlegung beſchehenden Schimpf⸗Haͤndeln ſelbſten aber

haben fie bey 5 . fl. Uns allein zufallender Strafe ſolche we⸗

der zu vergleichen, noch hierunter zu ſprechen , ſondern
dieſe Schimpf⸗Haͤndel vor das Ober⸗oder Amt zu wei⸗
ſen , ja ſolche ſelbſten bey dieſen Stellen anzuzeigen .

Art . XCII .

Drey und neunzigſtens . Sollten ein und ande⸗

re das Handwerk ſelbſten angehende Sachen und Anſtaͤnde
vorkommen , welche in gegenwaͤrtigen allgemeinen und be⸗

ſonderen Articklen nicht ſchon enthalten und maßgebend
waͤren, oder ſonſten etwas zu der Zunft Nutzen zu verbeſſeren
ſeyn , ſo werden die Zunft⸗Vorgeſetzte bey einer nach Grife
der Sache von Unferem Dber : oder Amt gu beſtimmender
Strafe ſich nicht unterfangen , hierunter eigenmaͤchtig fuͤr⸗
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zufahren , ſondern bey Unferen Obers oder Amt fidh des ;

fals Raths und Berhaltungs - BefeHle ehoplen ,

Art , XCIV .

Vier und neunzigſtens . Alle ſogenannte Quar⸗

tal⸗Gebott , welche bishero mehrentheils auf Sonn⸗ und

Feyer⸗Taͤge nur zum Zehren und Zechen angeſtellt waren ,

verbieten Wir bey 10 . fl. Uns alleinig von denen die da ,

gegen handlen zu erlegender Strafe , in Hinkunft gaͤnzli⸗
chen ; Weilen aber unter Dem Jahr oͤfters Zunft⸗Sachen ,
Irrungen unter Meiſteren , auch Meiſter und Kunden ,

Meiſter und Geſellen , und dergleichen vorfallen , welche

auf den Haupt⸗Bruder⸗Tag nicht verſchoben werden koͤn⸗

nen ; So haben die Zunft⸗Vorgeſetzte Fug und Macht ,
unter der Zeit zuſammen zuſitzen , die betreffende Perſonen
durch den Zunft⸗Botten beruffen zu laſſen , und nach

Maßgab deren Articklen die Sache zu entſcheiden, bey

welcher Vorkomnus der unterliegende Theil denen Zunft⸗

Vorgeſetzten 1 . fl. auch wann die Sache mehrere Zeit und

cine ganze Tagfahrt erforderet , 2 . fl. fuͤr ihre Muͤhe,
Zehrung und Verſaumnuß zu zahlen hat , und ſolle bey

Strafe 2 . fl. und Erſatz des ausgelegten bey derley Zuſam⸗

menkuͤnften fuͤr keines Kreutzers werth aus der Zunft : Qaf

ſen verzehret werden .

Art . XCV .
N

Fuͤnf und neunzigſtens . Welchem Zuͤnftigen von

ſeinem Zunft⸗Vorgeſetzten auf die Herberg gebotten wird ,

derſelbe hat , wann ihne keine hinlaͤngliche⸗ gleich zu Tu en
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ſen zu machen habende Urſach hinderet , bey der Zunft

zu erſcheinen bey Strafe 1 . fl.
Ar XCV L

Sechs und neunzigſtens . Wann in Handwerks —

Sachen zwiſchen zwey oder mehreren Spenn⸗ und Ir⸗

rungen entſtehen , und der Handel vor der Zunft entſchie⸗

den werden ſolle ; So hat derjenige Theil , welcher der

Zunft⸗Vorſteheren Zuſammenſitzung verlanget , 1 . fl. zu

hinterlegen , der Zunft⸗Meiſter ſo fort die Zunft⸗Unterge⸗
bene durch den Zunft⸗Botten vorladen zu laſſen , welchem,
wann die Leuthe im Ort wohnhaft , fuͤr das Ge⸗

bott 2 . kr. ſeynd ſie aber auswaͤrts auf dem Land , von

der Stund 6. kr . zu zahlen ſeynd ;
Iſt der Gegenpart nicht in der Zunft begriffen , ſo iſt

defen Stellung von dem Orts⸗Vorgeſetzten mit Bekant⸗

machung der Urſache muͤndlich nachzuſuchen , und ſolche
von dem Vorgeſetzten zu leiſten ; Sollte der Gegenpart
unterliegen ; So iſt dem Zunft⸗Forderer der hinterlegte
1 . fl. von dieſem zu erſetzen ; Unterligt aber jener , ſo ſſt
dieſer Gulden fuͤr Lohn und Verſaumnus verfallen .

Arte XCVII

Sieben und und neunzigſtens . Sollen alle

Zunft⸗Sachen vor der Zunft - Laden und zwarn in Ge⸗

laſſen⸗ und Beſcheidenheit vor⸗ und angebracht , die un⸗

artig ſtuͤrmiſche Klaͤgere oder Beklagte auf der Stelle um

30 . kr. zur Strafe angezogen , bey 3. fl. Strafe aber Nichts
hinterwaͤrts von denen Zunft⸗- Meiſteren oder denen ubri⸗

sen Zunft⸗Vorſteheren ausgemacht noch verglichen werden .
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Acht und neunzigſtens . In allen allgemeinen
und beſonderen Zunft⸗Verſamlungen ſollen fih Meiſtere
und Geſellen ehrbarlich und ſtill auffuͤhren , alles Geſchreues ,
ſonderlich aber aller Zaͤnkereyen ſich enthalten , bey Straf
deſſen , ſo darwider handelt 45 . kr; Es waͤre dann Sache ,
daß die Zaͤnkereyen und uͤble Auffuͤhrung ſo groß und ver⸗

meſſen , daß darinn von Obrigkeits wegen ſchaͤrferes Eitt
ſehen zu nemmen noͤthig waͤre .

Art . X CIX .

Neun und neunzigſtens . Solle ſich keiner ge⸗
luͤſten laſſen , in derley Zunft⸗Zuſammenkuͤnften Taback
zu rauchen , bey Strafe von 30. kr .

Art . C .

Hundertens . Iſt zwarn bishero gebraͤuchlich ge⸗
weſen , daß von vorgehenden und nachfolgenden Fehleren
und Vergehen der Zuͤnftigen , denenſelben zur Strafe ein
oder zwey Viertel Wein zu zahlen auferleget , und ſol⸗
cher unter denen Anweſenden gleich getrunken worden ;
Weilen aber dieſes gemeiniglich unter dem Trunk zu neuen

Zaͤnkereyen, Schimpfungen und anderen Unartigkeiten
Anlaß und Gelegenheit gegeben , ſo daß ein armer⸗ aus

Trunkenheit ſich noch mehr vergangener Handwerks⸗Mann
bey zumalen jetziger Theure des Weins um mehrere Gul

den ohnverantwortlicher Weiß gebracht worden iſt , wel ,

ches das arme Weib und Kind zu Hauß buͤſſen und davor
am Hunger⸗Tuch nagen muͤſſen, dahingegen der Mann

wegen Trunkenheit untauglich ware , andern Tags ſeinem
u 2 Gewerb
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Gewerb nachzukommen , mithin doppelten Schaden hat⸗

te , auch einige Naßgurglen die Kunſt meiſterlich gewuſt

haben , entweder um nur Wein zu bekommen , eine Urſach

vom Zaun abzubrechen, oder den Mitmeiſter ſolang auf⸗

zuziehen , zu utzen und zu foppen , bis er ſich in einem Wort
vergangen hat , daß man ihme ein Viertel⸗ oder paar

Maaß Wein anhenken können ; Um nun dieſen gemein ver⸗

derblichen Mißbrauch ein vor allemal ernſtlich abzuſtellen ;

So verordnen Wir hiemit gnaͤdigſt , daß alle Strafen

um Zechen oder Wein hiemit gaͤnzlich abgethan , und ſol⸗

he jedesmal in Geld , fo wie es in denen Haupt⸗ und

Neben⸗Articklen ſchon enthalten iſt , angeſetzet werden

ſollen ; Wann und ſo oft dagegen gehandlet , und auch

nur ein einzige Maaß Wein zu vertrinken abgeforderet

wird ; So verfallen die Zunft⸗Vorſtehere und wer daran

Theil hat , in eine Uns allein zu erlegende Strafe von

F. fl. und haben daneben ſo viel , als in Wein verzehrt
worden iſt , in die Zunft⸗Laden zu verguͤten, auch daß
es geſchehe, haben die Beamte bey der Rechnungs⸗Ab⸗

hoͤre darauf zu ſehen , der Fiſcal aber gegen zu empfangen

habenden ein Drittel der Strafe auf die Uebertrettere wohl

Obacht zu geben.
Art . Cl .

Hundert und eines . Gleichwie Wir denen Zuͤnf⸗
ten zu ihrem beſſeren Fortkommen und Aufnahm aus einer

beſonderen FuͤrſtlichenMilde und Nachſehen diejenige Stra⸗

fen, welche nicht auf oder nur einen Gulden ſich erſtrecken,
vollkommen , jene aber ſo uͤber einen Gulden laufen , und
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Wa Wir Uns nicht ins beſondere vorbehalten haben , zur
mi Helfte úberlafien ; Und dann fo wohl gute Ordnung , als

W Unfer hichftes - und der Zunft⸗Intereſſe mit ſich bringen ,

W daß der Strafe⸗Anſatz nicht in leeren Worten beſtehe ,

ſondern wuͤrklich erleget werde , damit der Geſtrafte ſeinen
w m Fehler empfinde und buͤſſe, andere aber abgeſchroͤcket wers

winw den ; Als verordnen Wir gnaͤdigſt , daß , gleichwie alle

Wu Strafen mit Benennung des Tags , der Urſach und des

Stufl. Geſtraften in das Zunft⸗Buch eingetragen und getreulich

wmi verrechnet toerden , oder ſaumſeelige Zunft⸗Meiſtere ſolche

pt mi ſelbſten gut thun muͤſſen, alſo auch dem Geſtraften zu Er⸗

mein legung der Strafe , um ihme allenfals die Appellation of⸗

ad , fengu behalten , eine⸗jedoch nicht laͤngere Friſt als von 14 .

ocdue. Tagen gelaſſen werden ſolle ; Fuͤhret er die Strafe in die⸗

rinm fee Zeit nicht ab , oder bringet von dem Ober⸗oder

wu Amt niht einen Schein , daß er dahin appelliret ha⸗

wh bes S0 iſt ihme gleich den andern⸗ als den 1 5ten Tag

wai der Zunft⸗Bott ( deme er fuͤr ſeinen Gang im Ort 4 . kr .

d auſſer Orts aber von der Stund 6. kr . zu zahlen hat ) zu⸗

pfni zuſchicken, derſelbe zu warnen , und ihme noch eine end⸗

mwi liche Friſt von 8. Tagen zu geſtatten ; Wuͤrde er aber

auch dieſe fruchtloß verſtreichen laſſen ; So hat das Ober⸗

oder Amt auf Anrufen der Zunft gegen denſelben mit wuͤrk⸗

licher Execution fuͤrzugehen, und ſo wohl die Strafe und

Exequenten⸗Gebuͤhr , als das , was dem Zunft⸗Meiſter

wegen ſeiner Verſaumnuß nach der Billigkeit geſchoͤpfet

wird , zahlen zu laſſen.
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Ar . CII

Hundert und zweytens : Ohgleich dieſe gegen —

waͤrtige Artickel klares Ziehl und Maß geben , in was

Vergehungen denen Zunft⸗Vorgeſetzten geſtattet wede
Strafen anzuſetzen ; So iſt doch bekant , daß unter dem

gemeinen Haufen ſolche ſchwuͤrige Koͤpfe ſich befinden ,

welche , wann ſie noch ſo unrecht baben , fich doch niema⸗

len guͤtlichen zum Ziehl legen , ſondern immer Recht ha⸗
ben wollen , und bey hoͤherer Stelle Klag fuͤhren.

Nun iſt zwarn billig und Rechtens , jedermann , wel⸗

cher beſchwehrt zu ſeyn glaubet , anzuhoͤren, und ihme

Gerechtigkeit angedeyen zu laſſen , damit aber muthwilli⸗

ge Klaͤgere hoͤhere Obrigkeiten nicht ohnnoͤthig uͤberlauf⸗
fen , die Zunft⸗Meiſter aber von derley Leuten nicht muth⸗
willig herum geſprenget werden , Zeit verliehren und Ver⸗

ſaumnus haben moͤgen ; So erlaͤſſen Unſerem Ober⸗ - oder

Amt zum richterlichen Ermeſſen , die probmaͤſſig gefunde⸗
ne muthwillige Klaͤgere mit dem BurgerHaͤuſel oder

ſonſt abzuſtrafen , und den Zunft⸗Meiſter fúr Berfau
nus und Gaͤnge ſchadloß zu halten , und was gewiſſes zu
noae :

Art . CHIL

Hundert und drittens : Falls der Zunft Wreifter
in Anſetzung deren⸗ in denen - Articklen beſtimten Stra⸗
fen einen Anſtand findet ; So Hat ér fich vorher bey Ober⸗
oder Amt Raths und Befehls zu erhohlen , damit keine
Strafe angeſetzet werde , die nicht auch köͤnne exechütret
werden ; Eben ſo hat auch derſelbe
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Art . CIV .

Hundert und viertens , alle Quartalien das

Zunft⸗Buch , worinnen die Strafen eingetragen ſeynd,
dem Ober⸗oder Amt vorzulegen , um zu ſehen , ob alles

richtig eingeſchrieben iſt , und den Uns gebuͤhrenden An⸗

theil behoͤrig erheben laſſen zu koͤnnen.

Art , CV .

Hundert und fuͤnftens . Gleichwie ſamtliche in

Unſeren Fuͤrſtlichen Landen niedergeſeſſene Handwerkere
durch Erlernung eines Handwerks , durch Vollbringung
deren Wander⸗Jahren , Fertigung des Meiſter⸗Stucks ,
nd Erlegung Des Meiſter⸗Gelds ein merkliches
von ihrem Vermoͤgen , auch oͤfters ihr ganzes Haab und

Gut anwenden muͤſſen, um mit der Zeit ihr Stuck Brod

und Nahrung finden zu koͤnnen, folgſam ihr erlerntes

Handwerk ihr Acker und Pflug ſeyn muß , danebſt noch

jeder Meiſter durch die Zunft - Ordnung gewiſſer maſſen
eingeſchraͤnket und an die Ordnung gebunden ift ; Sol
chemnach erheiſchet auch die natuͤrliche Billigkeit , daß
Wir Unſeren zuͤnftigen Handwerkeren und Unterthanen

Unſere Landes⸗Vaͤtterliche Gnad , Schutz⸗ und Handha⸗

bung bey ihrem Gewerbe vorzuͤglich angedeyhen laſſen ;
Wir verordnen dahero und befehlen gnaͤdigſt, daß, weilen bis ;

hero oͤfters geſchehen , daß ein⸗ und andere Unſerer Butz

gern und Unterthanen bey auswaͤrtigen Handwerks⸗Leu⸗
ten haben arbeiten laſſen , da ſie die Arbeit doch ſo gut im

Land haben koͤnnen, ſolches aber denen inheimiſchen Mei⸗

feen zu ſonderlichem Abbruch und Schmaͤhlerung ihrer

LÌ Nahrung
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Nahrung gereichet , hinfuͤro auſſer gefreyten Perfonen

Niemanden ,wer der auch ſeye , erlaubt ſeyn ſolle , jene

Handwerks⸗Arbeit , wovon Meiſtere in nemlichem Ober⸗

oder Amt angeſeſſen ſeynd , auſſer Landes oder bey frem —

den Meiſteren machen zu laſſen , noch weniger aber frem⸗

de Meiſter oder Geſellen , in ſeinem Hauß anzuſtellen , und

dieſes , ſo oft es geſchiehet , bey einer in die Zunft⸗Lade

verfallender Strafe von F. fl. und haben Unfere Ober : oder

AmtLeute die hierwider handlende auf Anruffen der Zunft
ſo gleich zum Protocoll zu vernemmen , ihnen hierobige
Strafe anzuſetzen , und hierauf exequiren zu laſſen ; Wann

hingegen ein oder das andere Handwerk in ſelbem Ober⸗

oder Amt nicht befindlich iſt ; So laſſet jeder die Arbeit

machen , wo er will , doch wird aug Batter : Lands : Liebe

jeder ſelbſten bedacht ſeyn , anderwaͤrts geſeſſene inlaͤndi⸗

ſche Meiſtere denen Fremden vorzuziehen ; Damit aber

Art . CVI .

Hundert und ſechstens , Unſere Fuͤrſtliche Un⸗

terthanen , und andere mit ſchlechter Waar und Arbeit

nicht verſehen , im Preiß nicht uͤbernommen, oder gar
uͤbervortheilt werden moögen; So ſolle jeder Meiſter ohne
Anſehung der Perſon , wann er ſchlechte Waar und ohn⸗
meiſtermaͤſſige Arbeit machet , den Kunden uͤbernimt,
oder gar uͤbervortheilet , in erſterem Fall auf die⸗ bey
Ober oder Amt beſchehende Klage die ſchlechte Arbeit auf
Der Stelle zuru nemmen , und nebi dem - dem Kunden zu
verbeſſeren ſeyenden Schaden in eine⸗in die Zunft⸗Lade
fallende Strafe von 2 . fl. in beeden anderen Faͤllen aber
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nebſt Zuruckgabe des ohnbillig abgenommenen oder uͤber⸗

vortheilten in 3. fl. auch wann das Verbrechen allzu groß
waͤre, nach Obrigkeitlichem Ermeſſen willkuͤhrlich und

empfindlich geſtraft werden .

Art . CVII .

Hundert und ſtebendens . Damit auch Unſere

Fuͤrſtliche Unterthanen und Landes⸗Inwohnere nicht Ur⸗

ſach bekommen moͤgen, wegen verzoͤgerter Arbeit bey

Ober⸗oder Amt um die Erlaubnus anzuhalten , fremde

Meiſtere zu gebrauchen ; So haben die inheimiſche Mei⸗

ſtere die Kunden zu befoͤrderen und die Arbeit nicht liegen

zu laſſen, bey Strafe , ſo dieſes geſchiehet , von 2 . fl. Weilen

ſich aber in dieſem Fall uͤberhaupt Feine Zeit beſtimmen

laſſet , ob die Arbeit verzoͤgert worden , und der Meiſter

ſtrafmaͤſſig ſeye oder nicht ; So erlaſſen Wir ein ſolches

dem Ermeſſen Unſeres Ober⸗ oder Amts , auh folle in

ſolchem Fall derjenige Meiſter , welchem das Amt die Ferti⸗

gung der verzoͤgerten Arbeit auftraget , ſolche annemmen

bey Straf 2 . fl. wovon ihne die Erlegung der Strafe

nicht befreyet , ſondern es iſt bey verſpuͤhrter Widerſpen⸗

ſtigkeit die Straf immer zu verdopplen .
Art . CVIII ,

Hundert und achtens . Wir haben Art . CV ,

geſagt , daß , wo ein Handwerk in ſelbigem Ober - oder

Amt nicht befindlich iſt , jeder Inwohner arbeiten laſſen

koͤnne, wo er wolle , daß mithin in dieſem Fall auch frem

de Handwerker in Unſeren Fuͤrſtlichen Landen arbeiten koͤn⸗

nen , dieſes kan auch geſchehen, obgleich nemliche Hand⸗
Y) werkere
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werkere in derley Ober - oder Amt angeſeſſen ſeynd , wann

nemlich die Meiſtere die Kunden aus Nachlaͤſigkeitnicht
befoͤrderen , oder wegen Vielheit der Arbeit nicht befor⸗
deren Fonnen , falls jedoch ein Fremder in Unſere Fuͤrſtli⸗

che Lande , oder auch darinnen was arbeitet , ſo iſt er

ſchuldig von ſeinem Verdienſt und Lohn den zehenden

Pfenning zu der betreffenden Zunft gu entrichten , halb

dem Herrſchaftlichen Fiſco , Halb der Zunft gehörig , wo⸗

bey es genau fein Verbleiben haben , und jeder Zunft⸗Ge⸗

noß darauf Achtung tragen ſolle ; Damit aber

Art . CIX .

Hundert und neuntens , hierunter ſo weniger

eine Gefaͤhrde oder Unterſchleif vorgehen moͤge; So hat

der fremde Meiſter und der Kundsmann , welcher arbeiten

laſſet , den⸗uͤber die Arbeit errichteten Ueberſchlag und Ac⸗

cord bey der Zunft aufzuweiſen , auch der Kundsmann

dem fremden Meiſter den Betrag des zehenden Pfennings

fo gewiſſer in⸗und zuruck zu behalten , alg man fich an

ſelben leediglich haltet , und keine Ausrede annimt ; Da⸗

hero wann der Kundsmann den ganzen Betrag des zehen⸗

den Pfennings dem Handwerk nicht einbehalten haben

ſollte ; So iſt er jedoch verbunden , nicht nur ſelben vorbe⸗

haltlich deſſen Ruckforderung an den fremden Meiſter zu

bezahlen, ſondern er verfallet annoch ineine Strafe von 2 fl
Art . C X .

l

Hundert und zehendens . Alle Meiſtere , deren

Handwerk eine offentliche Failhabung mit ſich bringet ,
ſeynd verbunden , nicht nur im Orth ſelbſten die Wo⸗

chen⸗
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Scm ſondern auch auſerhalb , hauweſächlch aber die Jabr:
Maͤrkte zu beſuchen und mit einem Stand zu beſtellen ;

Zu dem Ende geſtatten Wir denen⸗ in Unſeren Landen

geſeſſenen zuͤnftigen Meiſteren jedes Handwerks gnaͤdigſt,

daß ſelbe , in fo ferne als es in der Nachbarſchaft uͤblich

iſt , auf denen Jahr⸗Maͤrkten vor denen Fremden den

Vorſtand haben , auch in Anſehung derenjenigen Aus⸗

laͤnderen , bey welchen es eben ſo gehalten wird , gleicher

maffen um ſoviel fruͤher, als anderer Orten es gegen Un⸗

ſere Unterthanen beobachtet wird , fail haben doͤrffen , und

zu ſolchem Ende , auch damit kein Gefaͤhrde darunter ge⸗

brauchet werde , von denen Beamten jeden Orts auf das

von dem Meiſter jedesmalen in der Fruhe zu thuende An⸗

melden die Stund darzu beſtimmet werde , auch ſolle es

uͤberhaupt in Unſeren Fuͤrſtlichen Landen in Anſehung de⸗

rer Auslaͤndiſchen ſo gehalten werden , wie es von dieſen

gegen die Unſerige geſchiehet .
Art . CXI

Hundert und eilftens : Bey Handwerkeren ,

bey welchen die Schau hergebracht iſt , ſollen weder

Fremde noch Inheimiſche auf Wochen⸗ und Jahr⸗Maͤrk⸗

ten was verkauffen , ehe die Schau ihrer Waare voruͤber

iſt , bey Strafe im Uebertrettungs⸗Fall von 2 . fl.

Art . CXI .

Hundert und zwoͤlftens . Welche Waar durch

die SchauMeiſtere und Deputirte nicht fuͤr Kaufmanns⸗

Gut gefunden und deswegen ausgeſchauet worden folde f olle

an offentlichem Mark nicht mehr fail gehalten , ſondern

N2 der
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der Obrigkeit und Zunft verfallen ſeyn , kleinere Fehler

aber nach der Schau - Ordnung geſtrafet , die Straf Gel⸗
der ordentlich in ein Regiſter aufgeſchrieben , und mit

Beylegung des Regiſters verrechnet werden , beyeiner auf

die Schau⸗Meiſtere fallenden Straf von 3. fl.
Art . CXIII .

Hundert und dreyzehendens . Wuͤrde ein fail⸗

habender Meiſter , oder ſeine bey ſich habende Leute zu

kaufen Luſt habenden , ehe ſolche vor ihren Stand kom⸗

men , zuruffen , oder gar von anderen Staͤnden hinweg⸗

winken , und abwendig machen ; So verfaͤllt der Meiſter ,

es habe gleich er , oder die ſeinige zuwider gehandlet , ſo
oft es geſchiehet , in eine Straf von 2 . fl.

Art . CXIV .

Hundert und vierzehendens . Alles hauſſiren
mit Waaren in⸗ oder auſſer denen Wochen⸗ und Jahr⸗
Mark⸗Taͤgen , wird hiemit , es moͤge Namen haben ,
wie es wolle , nebſt Confiſcation der verhauſſirenden Waar

verbotten , bey Straf von 3. fl. Und hat
Are . CXV .

Hundert und fuͤnfzehendens , derjenige , wel —

cher einen Uebertretter anzeiget und uͤberfuͤhret, von der

confiſcirten Waar ein Drittel zu gewaͤrtigen.
Art . CXVI

Hundert ſechszehendens : Alle Waaren , wel⸗

he auf Wochen⸗und Jahr⸗Maͤrkten nicht verkauft wer⸗

den , ſollen entweder fortgefuͤhret oder im Kauf⸗Hauß
aufgeſtellet , oder aber Verhuͤttung alles Unterſchleiffes ohne

Ober⸗
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Ober⸗ oder Amtliche ſchriftliche⸗jedoch ohnentgeldlich

zu ertheilende Erlaubnuß in keinem Privat⸗Hauß aufzu⸗
heben gegeben werden , bey Strafe 3. fl.

Art . CXVII .

Hundert ſiebenzehendens . Welcher Meiſter
dem anderen ſeine Waar und Arbeit tadlet , verachtet ,

verkleineret , und ſeinem Mitmeiſter dadurch Schaden zu⸗

fuͤget, und deſſen uͤberfuͤhret wird , verfallet nebſt dem

Schaden⸗Erſatz , ſo oft es geſchiehet , in eine Strafe von

nie
Art . CXVIII .

Hundert achtzehendens . Wann jemand , wer

der auch ſeye , mit einem Meiſter uͤber eine zu verferti⸗

gende oder zu lieferende Arbeit einen Accord und Ver⸗

ding machet ; So ſolle der Meiſter ſich niht unterſtehen ,

die Arbeit einem anderen Meiſter , es ſeye gleich in einem

niedereren oder nemlichen Preiß , zu verdingen und zu

uͤberlaſſen, bey Strafe von 4 . fl. auch zugleich ſchuldig
ſeyn , dem erſten Accord⸗Geber nach obrigkeitlicher Er⸗
kantnus fuͤr allen Schaden und Intereſſe genug zu thun ;

Es waͤre dann Sache , daß der Accord⸗Geber in den zwey⸗
ten Verding auf einen anderen Meiſter ſelbſten einwilligte ·

Art . CXIX .
3

Hundert neunzehendens —. WelcherMeiſterdurch
ſich oder die Seinige dem anderen Meiſter ſeine Geſellen und

Geſind in einige Weege , mit welcherley Worten oder

Werken es auch immer ſeye, aufwicklet und auszutret⸗

ten anreitzet , der ſolle , ſo vielmal es geſchiehet , von der
Zunft
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Zunft geſtraft werden um 2 . fl. und der Geſell gleich
fort wanderen muͤſſen.

Art . CXX .

Hundert zwanzigſtens . Solle kein Meiſter ,

wann er an einen Kunden was zu forderen , oder ſonſten

mit ihme was auszumachen hat , denſelben dieſertwegen

vermoͤgen , noch binden , daß er bey ihme arbeiten

laſſen muͤſſe, weniger aber ſich unterfangen , die - von ih⸗

me in Handen habende Arbeit ruckzubehalten oder zu ar⸗

reſtiren , bey einer , ( weilen die eigenmaͤchtige Arreſte in

Rechten verbotten ) Uns allein gehoͤrigen Strafe von F. fl.
ſondern den Kunden vor Unſerem Ober⸗oder Amt in der

Ordnung belangen , und Rechts⸗Beſcheid gewaͤrtigen .
Art . CXXI .

Meiſter mehr dann 3 . Stuͤhl , als zwey fuͤr Geſellen ,
und cin fúr einen Lehr⸗Jungen mit fremden Geſind zu
beſetzen erlaubet ſeyn , wo aber ein Meiſter ſelbſten Soͤh⸗
ne haͤtte, mag er jeden neben denen Fremden , 3 . Jahr
lang, bis ſie das Handwerk ausgelernet , brauchen , und ,
ſo er ſie laͤnger haben wollte , ſolle ihme fuͤr jeden ein

Fremder abgehen bey Strafe von 1 . fl. Es ſeye dann, daß der⸗

ſelbe wegen Haltung mehrerer Geſellen auf Anfrage von

Unſerem Ober⸗oder Amt , befindenden Umſtaͤnden nach, Di⸗
ſpenſation erhalten , und ſolches der Zunft ſchriftlich vor⸗

ters haltenden Geſellen , das Quartal 1 5F. kr. in die Zunft⸗
Lade zu erlegen hat , doch wollen Wir , wann die Mehr⸗

haltung

Hundert ein und zwanzigſtens . Solle keinem

weiſen wuͤrde, welchen Falls der Meiſter fuͤr jeden wei⸗
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haltung der Geſellen nicht zu einem privat - fondern mehr
zu gemeinem und der Handelſchaft Nutzen abzielet , daß
ſo dann ohnentgeldlich diſpenſiret werden ſolle , welches
Wir der Billigkeit und Einſicht der Beamten uͤberlaſſen.

Art . CXXII .

Hundert zwey und zwanzigſtens . So ein

Meiſter fuͤr ſich das Handwerk nicht treiben moͤgte, ſon —
dern nur einem anderen helfen wollte , ſolle es ihme ohn⸗

verwehrt ſeyn , jedoch derſelbe ſich hernach nicht unter⸗

ſtehen , unter dieſem Vorwand andere Arbeit bey Straf
von 1 . fl. zu verfertigen , und er das jaͤhrliche Leg⸗Geld

zahlen .
Art . CXXIII .

Hundert drey und zwanzigſtens . Auch wird

geſtattet , daß , ſo ferne jemand Alters , Unpaͤßlichkeit , oder

anderer Urſachen wegen das Handwerk nicht forttreiben

wollte , er das Meiſter⸗Recht ſich und ſeinen Kinderen
vorbehalten koͤnne; Jedoch hat er forthin das jaͤhrliche

Leg⸗Geld zu entrichten , und, wann er damit 3 . Jahr

ſaumſeelig oder ruckſtaͤndig bleiben wuͤrde ; So hat er

das Meiſter⸗Recht fuͤr ſich und ſeine Kindere verlohren ,

und iſt aus dem Zunft⸗Buch auszuthun .

Art . CXXIV .

Hundert vier und zwanzigſtens . Iſt keinMei⸗
ſter befugt , ſein Meiſter⸗Recht ohne Unſere ausdruckli⸗

che⸗bey Unſerem Fuͤrſtlichen Hof⸗Raths⸗Collegio zu ſu⸗

chende Erlaubnuß auf einen anderen zu verlegen, zu

3 2 er⸗
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verkaufen , bey einer Uns allein zu verrechnen ſeyenden

Strafe von 5. fle und Nichtigkeit des Contracts .

Art . CXXV .

Hundert fuͤnf und zwanzigſtens . Bey Ver⸗

luſt des Handwerks und empfindlicher Strafe iſt allen

und jeden Meiſteren unterſagt , ſich in eine auswaͤrtige

Zunft einzulaſſen , und jene , welche etwa auswaͤrts ver⸗

zuͤnftet waͤren, haben ſich der fremden Zunft in Zeit ei—

nem Jahr von dieſer Verkuͤndung an loß zu wicklen , ſol⸗

ches rechtlichen zu beſcheinigen , oder die nemliche Strafe

und Handwerks⸗Verluſt zu gewaͤrtigen.
Art . CXXVI .

Hundert ſechs und zwanzigſtens . Wuͤrde ein

Meiſter Todes verfahren ; So iſt deſſen hinterlaſſene Wit⸗

tib befugt , mittelſt Geſellen das Handwerk , ſo lange ſie

ſich nicht an einen anderen Handwerker verheurathet , fort⸗

zutreiben , auch ihro verguͤnſtiget , aus einer Werkſtatt ei⸗

nen Geſellen , bey welchem ihr etwa habender Sohn das

Handwerk fortlernen kan , nach Gefallen vors erſtemal

heraus zu nemmen , und der Meiſter verbunden , ſolchen
ihro zu uͤberlaſſen, bey Strafe von 2 . fl. dahingegen
jener Meiſter den erſten Geſellen , ſo ankommet , in ſeine
Werkſtatt vor anderen zu nemmen berechtiget iſt .

ERN

Hundert ſieben und zwanzigſtens . Wann ein

zuͤnftiger Meiſter , deſſen Weib , oder erwachſene Kinder

abſterben , ſollen alle und jede im Ort wohnende Mei⸗

ſtere nemlichen Handwerks den todten Leichnam zu Graß

beglei⸗
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y,begleiten , bey Strafe , der ohne Urſache ausbleibet , von

15 . kr.
Art CXXVIII

Hundert aht und zwanzigſtens . Sollte ei⸗

ner freventlich und leichtfertiger Weis den Namen GOt⸗

tes oder Maria der allerreineſten Mutter GOttes und

andeker Heiligen laͤſteren , ſchaͤnden und ſchm aͤhen, oder

auch ſonſten fluchen und ſchwoͤhren ; So verfallet derſel⸗

be , ſo oft er es thut , wegen gegebener Aergernuß in die

Zunft⸗Lade zur Strafe in 1 . fl. gnädigſter Herrſchaft
Unterſuchung und hoͤhere Strafe vorbehalten .

Art . CXXIX .

Hundert neun und zwanzigſtens . Solle kein

Meiſter , es waͤre dann groſe Noth , und auch in dieſem

Fall nicht ohne bey dem Pfarrer und Beamten eingehohlte

Erlaubnus an Sonn⸗ und Feyer⸗Taͤgen weder durch ſich

ſelbſten , noch ſein Geſindt arbeiten laſſen , bey Strafe

von 2 . fl. Herrſchaftliche - und Kirchen- Strafe vorbe

poe
Art CXXX .

Hundert dreyßigſtens . Welcher dasjenige, ſo

bey geſamtem Handwerk verhandlet wird , mò nicht zu

Unſerem Nachtheil , noch gegen die gemeineWohlfart und

Weeſen laufet , ausplauderet , und kund machet , wird ge⸗

sofet
mit 1 . ft

Arn CXXXI

Hundert ein und dreyßigſtens . WelcherMei⸗

ſter eine bekannte S . B . Hure , oder eine⸗ von uneheli⸗

> Aa cher
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cher Geburt zur Ehe nimt , der ſolle , ſolang deſſen Weib

von Uns nicht legitimiret iſt , kein Jungen lehren , noch

Geſellen foͤrderen koͤnnen, unehelich gebohrne aber , bevor

ſie zu einem Handwerk gehen , bey Uns die Legitimation

unterthaͤnigſt nachſuchen , oder nicht zugelaſſen werden .

Art . CXXXI .

Hundert zwey und dreyßigſtens . Wuͤrde ein

wuͤrklich zuͤnftiger Meiſter naͤchtlicher Weil zu einer

Weibs⸗Perſon in ihre Kammer oder ſonſt in ein heimli⸗
ches Ort einſchlieffen und deſſen uͤberwieſen werden ; So

muß er ſich , Herrſchaftlicher Unterſuch⸗und Beſtrafung
ohneingegriffen , bey der Zunft , wanner noch leedig iſt , mit

. fl. waͤre er aber geheurathet , mit 2 . fl. loßwuͤrcken.

Art . CXXXIII

Hundert drey und dreyßigſtens . Sollte ein

ohnverheuratheter Meiſter ſich gegen das ſechste Gebott

GOttes , oder ein geheuratheter Meiſter gegen die eheliche
Pflicht ſich groͤblich verſuͤndigen; So bat er ſich ſtatt
des ſonſten gewoͤhnlich geweſten Weins und Brods in dem

erſteren Fall mit 3. fl. in dem letzteren Fall aber mit 6. fl.
bey der Mitmeiſterſchaft wieder einzukauffen , vorbehalt⸗
lich jedoch der Ober⸗ oder Amtlichen Unterſuch⸗ und Be⸗
ſtrafung .

Art . CXXXIV .

Hundert vier und dreyßigſtens . Wird ſich
einer durch Diebſtahl groß oder klein vergehen ; So hat er
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um wieder unter die Meiſterſchaft eingenommen zu wer⸗

den , in die Zunft⸗Laden zu bezahlen 1 . fl. 30 . kr.

Art . CXXXV . ,

Hundert fuͤnf und dreyßigſtens . In erſt er⸗

zehlten Verbrechen vorſtehender drey Artickelen iſt die

Unterſuch⸗ und Beſtrafung Unſerem Fuͤrſtlichen Ober⸗

oder Amt , oder nach Groͤſe derſelben Unſerem Fuͤrſtlichen

Hof : Raths - Collegio ein - vor allemal vorbehalten , darz

ein ſich die Zunft bey 10 . fl. Uns allein gebuͤhrender Strafe
nicht miſchen , oder annemmen ſolle ; Auch befehlen Wir

Art . CXXXVI .

Hundert ſechs und dreyßigſtens , daß die⸗in

vornen bemerkten drey Artickeln ausgeworfene Loßwuͤr⸗

kungs⸗Gelder nicht gleich , wann der Fall vorkommet ,

verzehret , ſondern zur allgemeinen Zehrung an dem

Haupt⸗Bruder⸗ oder allgemeinen Zuſammenkunfts⸗Tag
verſparet , und dann erſt ver⸗ oder wann die Zunft noch

in Schulden ſtecket , dieſes Geld zu deren Abzahlung an⸗

gewendet werden ſolle.
8

Art . CXXXVII

Hundert ſieben und dreyßigſtens . Was ent

weder durch Urthel Unſeres Fuͤrſtlichen Hof⸗Raths , oder

durch oberamtlichen Spruch , oder durch Beſcheid bey der

Zunft eroͤrtert , ausgemacht , und abgethan iſt , ſoll kei⸗

ner dem andern mehr vorwerfen , noch vorrupfen , da —

mit er nicht zu groͤſerem Schaden komme , oder es neue

Uneinigkeiten und Unfrieden abſetze , bey Strafe , der da⸗

wider handelt , fo oft und vielmal es beſchiehet von 2 . fl.

Aa 2 nebſt
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nebſt welchen derſelbe annoch dem Beleidigten vor offent;

licher Verſamlung , doch mit Vorbehalt ſeiner Ehre , be⸗

hörig und ſchuldig abzubitten hat , bey nemlicher⸗oder

ſo er widerſpenſtig iſt , doppelter , mithin 4 . fi Strafe .

Wbtheilung
Von

Aufding⸗ und Ledigſprechung derer

Jungen , und wie ſich uͤberhaupt wegen denenſelben

zu verhalten ſeye.

Art . CXXXVIII .

Hundert acht und dreyßigſtens . Iſt kein neu

angenommener Meiſter befugt , ehe er Proben ſeiner Hand⸗

werks⸗Erfahren⸗und Geſchicklichkeit abgeleget hat , vor

einem Jahr einen Jungen zu lehren , doch erlaſſen Wir

der rechtlichen ohneigennuͤtzig⸗ und unpartheyiſchen Ein⸗

ſicht Unſeres Ober⸗ - oder Amts nach Lage deren Umſtaͤn⸗

den hierinfals gegen eine in die Zunft⸗Lade zu erlegende

Recognition ad 1 . fl. von dieſem Jahr zu diſpenſiren .
e ME CARX NEK,

Hundert neun und dreyßigſtens . Ebenfals iſt
kein Meiſter ermaͤchtiget, wann er einen Jungen hat Le⸗

digſprechen laſſen , vor zwey Jahren einen anderen , oder

gar zwey neben einander und zumal zu lehren , doch mag

auch hierinnen bey hinlaͤnglichen Beweg⸗Gruͤnden von Un⸗
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